
Benutzungsordnung der

Samtgemeindebiicherei Hambergen

1. Allgemeines

Die Samtgemeinde Hambergen unterhalt eine Samtgemeindebucherei als offentliche Einrichtung.
Jeder ist berechtigt, die Samtgemeindeblicherei im Rahmen dieser Benutzungsordnung zu
nutzen. Fiir die Benutzung der Samtgemeindebucherei ist em n Benutzerausweis erforderlich.

2. offnungszeiten

Die Offnungszeiten der Samtgemeindebiicherei werden auf der Internetseite der Samt-
gemeindebucherei Hambergen und durch Aushang in der Samtgemeindebiicherei bekannt
gegeben.

3. Anmeldung

3.1 Der Benuter/Die Benutzerin (nachfolgend „Nutzende" genannt) meldet sich unter Vorlage eines
gultigen Personalausweises oder eines gleichgestellten Ausweisdokumentes (z.B. Reisepass mit
Meldebescheinigung) in der Samtgemeindebticherei an und erhalt nach Entrichtung der
Jahresgebiihr gemat3 der geltenden Gebiihrenordnung einen Benutzerausweis. Die Angaben zur
Person werden unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen
elektronisch gespeichert.

3.2. Fiir die Anmeldung von minderjahrigen Nutzenden ist die Unterschrift eines gesetzlichen
Vertreters auf dem Anmeldeformular erforderlich.

3.3 Der gesetzliche Vertretende verpflichtet sich gleichzeitig zur Haftung fiir den Schadenfall und zur
Begleichung anfallender Gebiihren im Rahmen dieser Ordnung.

3.4 Die Nutzenden bestatigen mit der Unterschrift auf dem Benutzerausweis, diese Ordnung
anzuerkennen und geben mit der Unterschrift die Zustimmung zur elektronischen Speicherung
der personlichen Daten. Die Nutzenden sind verpflichtet, Anderungen des Namens, der Anschrift
oder Telefonnummer der Bucherei unverzuglich mitzuteilen.

3.5 Fur ausschlieBlich dienstliche Zwecke erhalten auf Antrag Lehrkrafte, Erzieher:innen sowie
weitere Personen mit einem gesetzlichen Bildungs- oder Betreuungsauftrag einen gebuhrenfreien
Benutzerausweis.

3.6 Nach einjahriger Inaktivitat des Nutzenden endet das Benutzungsverhaltnis zum 31.12. des
Jahres, sofern alle falligen Gebibren beglichen sind. Die Benutzerdaten werden geloscht.

4. Benutzerausweis

4.1 Die Benutzung der Samtgemeindebiicherei ist nur mit einem gultigen Benutzerausweis zulassig.
Dieser Benutzerausweis ist nicht iibertragbar und bleibt Eigentum der Samtgemeindebiicherei.
Der Verlust ist der Samtgemeindebiicherei unverziiglich anzuzeigen.

4.2 Fur Schaden, die durch den Missbrauch des Ausweises entstehen, haftet der eingetragene
Nutzende bzw. der gesetzliche Vertreter.



4.3 Bei Verlust oder Beschadigung des Benutzerausweises wird fUr die Ersatzausstellung eine Gebiihr
nach beigefugter Gebuhrenordnung erhoben.

5. Ausleihe, Leihfrist

5.1 Gegen Vorlage des Benutzerausweises konnen alle im Bestand vorhandenen Medien ausgeliehen
werden.

5.2 Fur Senioren besteht das Angebot der Entleihe im Rahmen eines BOchereifahrdienst. Zusaizlich
zu den Kosten der JahresgebUhr fallen Zusatzkosten an. Dieses ist der Gebuhrenordnung zu
entnehmen.

5.3 Leihfristen

Bucher 4 Wochen zweimal verlangerbar

Gesellschaftsspiele 4 Wochen zweimal verlangerbar

Zeitschriften 2 Wochen zweimal verlangerbar

CD's, DVD‘ s, Tonies
sowie Konsolenspiele 2 Wochen zweimal verlangerbar

Buchneuheiten
und Medien aus Themenpaketen 4 Wochen nicht verlangerbar

5.4 Die Verlangerung von Medien kann nur vor Ablauf der Leihfrist durchgefuhrt werden. Dies ist nur
dann moglich, wenn keine Vormerkungen fur die Medien vorliegen. Verlangerungen konnen
telefonisch, per E -Mail oder auch vom Nutzenden Ober den Online-Katalog durchgefOhrt werden.

5.5 Die Ausleihe kann verweigert werden, wenn von dem Nutzenden oder weiterer
FamilienangehOrige eine fallige GebOhr noch nicht beglichen wurde.

5.6 In Ausnahmefallen kann eine Verlangerung von Medien durch das Personal der
Samtgemeindebucherei auch ohne Angaben von Grunden verweigert werden.

5.7 Sollte em n gewOnschtes Medium nicht im Bestand der Samtgemeindebucherei vorhanden sein,
wird dieses Ober die Fernleihe aus einer anderen Bibliothek bestellt. Hierfur wird em n Entgelt
gemaf3 der aktuellen GebOhrenordnung erhoben.

6. Riickgabe

6.1 Die Medien sind vor Ablauf der Leihfrist und wahrend der Offnungszeiten in der Samt-
meindebUcherei zurOckzugeben.

6.2. Bei Oberschreitung der Leihfrist ist eine Saumnisgebuhr gerna6 der geltenden Gebiihrenordnung
zu entrichten. Mahnt die Samtgemeindebucherei die RLickgabe der Medien oder fallige Gebuhren
an, so ist pro Mahnung die Gebuhr zu entrichten. Die Gebuhren fallen unabhangig von einer
schriftlichen Benachrichtigung an.

Nach einem erfolglos verlaufenden Mahnverfahren (5 Mahnungen) ist die SamtgemeindebUcherei
berechtigt, em n offentlich-rechtliches Vollstreckungsverfahren einzuleiten.

7. Behandlung der Medien, Haftung

7.1 Die Nutzenden sind verpflichtet, die ausgeliehenen Medien sorgfaltig und pfleglich zu behandeln
und sie vor Veranderung, Beschmutzung, Beschadigung und Verlust zu schazen. Die Weitergabe
an Dritte ist nicht gestattet.



7.2 Vor jeder Ausleihe sind die Medien von den Nutzenden auf offensichtliche Mangel zu itherprOfen.
Fur eritliehene Medien haften die Nutzenden, auch wenn sie kein Verschulden trifft.

7.3 Verlust oder Beschadigung der Medien sind der Samtgemeindebiicherei anzuzeigen. Es 1st
untersagt, Beschadigungen selbst zu beheben oder beheben zu lassen. Der Schadensersatz
bemisst sich bei Verlust oder Beschadigung nach dem Wiederbeschaffungswert. Ferner wird eine
Einarbeitungs-/Bearbeitungsgebiihr gema13 Gebuhrenordnung erhoben. Geben die Nutzenden die
entliehenen Medien trotz Aufforderung nicht zurack, kann anstelle der Herausgabe auch
Schadensersatz verlangt werden.

7.4 Nutzende, die an einer meldepflichtigen Krankheit nach dem Infektionsschutzgesetz in der jeweils
gultigen Fassung leiden oder in deren Wohnung eine solche Krankheit auftritt, sind fur die Dauer
der Erkrankung von der Benutzung der Samtgemeindebucherei ausgeschlossen.

8. Verhalten in der SamtgemeindebOcherei

8.1 Die Nutzenden mussen aufeinander Rucksicht nehmen und alles unterlassen, was den
ordnungsgennaBen Ablauf des Buchereibetriebes stort. Rauchen, Essen und Trinken ist in der
Samtgemeindebucherei nicht gestattet. Tiere durfen in die SamtgemeindebUcherei nicht
mitgebracht werden.

8.2 Die Samtgemeindebucherei stellt ihren Nutzenden einen Kunden-PC mit Internetzugang fur die
Recherche im Katalog der SamtgemeindebOcherei zur Verfugung. Diese Nutzung 1st nur mit
gultigenn Benutzerausweis erlaubt.

8.3 Fur verlorengegangene, beschadigte oder gestohlene Gegenstande der Nutzenden Obernimmt
die Samtgemeindebucherei keine Haftung.

8.4 Das Hausrecht nimmt die Leitung der Samtgemeindebucherei oder das mit seiner Ausubung
beauftragte Personal wahr. Den Anordnungen des Personals der Samtgemeindebucherei 1st Folge
zu leisten.

8.5 Nutzende, die gegen diese Ordnung schwerwiegend oder wiederholt verstoBen, konnen dauer-
haft oder fur begrenzte Zeit von der Benutzung der Samtgemeindebucherei ausgeschlossen
werden.

9. Gebiihren

Fur die Benutzung der Samtgemeindebucherei werden Gebiihren nach beigefugter GebOhren-
ordnung erhoben.

10. Inkrafttreten

Diese Anderung der Benutzungsordnung trill mit Wirkung vom 01.01.2021 in Kraft.

Hambergen, den 27.03.2023

Der \SamtgemeindebUrgermeister



Gebiihrenordnung der Samtgemeindebiicherei Hambergen
(Punkt 9 der Benutzungsordnung)

Ausweisgebiihr jahrlich

Ab Vollendung des 18. Lebensjahres 15,00 Euro

Vor Vollendung des 18. Lebensjahres sowie für alle Schiileninnen
(mit einem entsprechendem Nachweis) kostenfrei

Hinweis: keine Befreiung von Saumnis -und Zusatzgebuhren

Ermalligte Ausweisgebiihr/Ermalligte jahrliche Gebiihr
Fiir Schillerinnen, Personen in Ausbildung, Studierende, Empfanger von
Grundsicherung fur Arbeitsuchende (SGB II) und Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
(Eine entsprechende Bescheinigung 1st vorzulegen)

sowie fiir Ehegatten bzw. eingetragene Lebenspartner 7,50 Euro

Saumnisgebiihren

Verlust oder Beschadigung von Medien
Wiederbeschaffungswert zzgl. einer Bearbeitungs-/Einarbeitungsgebuhr

Oberschreitung der Leihfrist (nach einer Woche Kulanzzeit)
Gebiihr fiir Uberschreitung pro Medium pro Woche
zzgl. einer Bearbeitungsgebiihr von

2,00 Euro

0,50 Euro
1,50 Euro

Zusatzgebiihren

Ausstellung einer Ersatzausweises 2,50 Euro

Biicherfahrdienst fiir Senioren

Monatlicher Austausch — Vertragslaufzeit mind. 6 Monate — monatlich 2,00 Euro

Einmalige Nutzung 2,50 Euro

Fernleihe pro Medium zzgl. anfallende Versandkosten 1,00 Euro


